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die Führungsorganisation
die Alarmorganisation
das verfügbare Personal
das verfügbare Sanitätsmaterial
die verfügbaren Medikamente
die Spitalorganisation
den Sanitätstransportdienst
den Stand des Aufbaues des
Zivilschutz-Sanitätsdienstes
die Möglichkeiten der
militärischen Hilfe usw.

Die sanitätsdienstliche Planung ist mit
den übrigen Diensten der Katastrophenhilfe

abzusprechen und die
notwendigen Anschlussmassnahmen wie
Ordnungs-, Lotsen- und Verkehrsdienst
sind zu koordinieren.

Verfügbare Mittel

Zum Aus- und Aufbau eines wirksamen
Katastrophensanitätsdienstes stehen
heute zur Verfügung:

Aerzte
Berufspflegepersonal
Berufshelferkorps
Freiwillige Hilfsorganisationen,

wie
Schweiz. Samariterbund
Schweiz. Militärsanitätsverein
Schweiz. Rettungsflugwacht
Lokale Rotkreuzsektionen
Interverband für Rettungswesen

(Koordinationsstelle)
Sanitätsdienst des Zivilschutzes
Spitalorganisation der Kantone

Man bedenke, dass das kantonale
Gesundheitswesen heute über das dichteste

Spitalnetz der Welt verfügt. Ferner
stehen die bereits erstellten Sanitätsposten

und Sanitätshilfsstellen des
Zivilschutzes zur Verfügung. Mit all diesen
Mitteln lässt sich, wenn man das
Prestigedenken aufgibt, eine sinnvolle
sanitätsdienstliche Katastrophenorganisation

aufbauen. Grundsätzlich soll sich
die Organisation auf die bereits
bestehenden Elemente der Unfallhilfe und
des Rettungswesens stützen und diese
sinnvoll ergänzen.
Mit anderen Worten, zu den vorhandenen

kommunalen Polizei- und
Feuerwehrkorps sollte mit der Zeit auch ein
gut ausgerüstetes und geführtes
Sanitätskorps treten, das in Rechten und
Pflichten der Feuerwehr gleichzustellen
wäre. In einem späteren Zeitpunkt
könnte vielleicht der Sanitätsdienst des
Zivilschutzes diese Aufgabe übernehmen.

Ich darf hier auf Artikel 4 des
Bundesgesetzes über den Zivilschutz
verweisen, der die Kantone und
Gemeinden ermächtigt, ihre Zivilschutzorganisationen

zur Nothilfe bei Katastrophen

aufzubieten und einzusetzen.

Hilfe der Armee
Die militärische Katastrophenhilfe
erfolgt in der Regel auf Ersuchen ziviler
Behörden, grundsätzlich aber erst nach
Ausschöpfung aller zivilen Mittel der
nachbarlichen und regionalen Hilfe. Eine

Ausnahme bildet die Soforthilfe
durch Truppen, die im Katastrophengebiet

oder dessen Randzonen stationiert
sind. Es wird sich dabei um die Verstärkung

oder Ablösung bereits im Einsatz
stehender ziviler Mittel handeln.

Diese Hilfe ist sehr wertvoll. Man
bedenke jedoch, dass die Truppe im
Normalfall verschoben oder sogar aufgeboten

und mobil gemacht werden muss.
Aus diesem Grunde muss sich der zivile
Bereich so vorbereiten, dass er für die
ersten 24 bis 48 Stunden im Sanitätsdienst

autark ist, da erst nach dieser
Zeitspanne mit der Hilfe der Armee
gerechnet werden kann.
Sie sehen, es geht hier um die Schliessung

der sanitätsdienstlichen Lücke.
Wir können wohl Möglichkeiten aufzeigen,

aber keine Rezepte geben.
Wir alle haben die Pflicht, unser
Möglichstes zu tun, um bedrohtes menschliches

Leben im Sinne des Sanitätsdienstes
zu retten und das Bestmögliche für

die Verletzten vorzukehren. Dies, indem
wir uns in der Nothilfe und der Ersten
Hilfe ausbilden lassen und uns
anschliessend als Helfer in irgendeiner
Charge zur Verfügung stellen.

Lassen Sie mich schliessen mit den
Worten des Herrn Oberfeldarztes:
;<Die heute empfundenen Mängel liegen
nicht in den materiellen Vorbereitungen.

Was fehlt, sind die Vorbereitungen,
die es erlauben würden, im Katastrophenfall

in kürzester Zeit einen Ueberblick

über die Lage zu gewinnen und
den Einsatz von Personal und Material
zu koordinieren.
Die materiellen Reserven übersteigen
heute das, was vom vorhandenen
Fachpersonal sinnvoll eingesetzt werden
kann, um ein Mehrfaches.
Es gilt, das Vorhandene zu erfassen, zu
koordinieren und die für den
fristgerechten Einsatz notwendigen
Rechtsgrundlagen zu schaffen.»

Zivilschutz- und Feuerwehr-Magazine,
Werkhallen, Einzel- und Serien-Garagen
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im
Masse können den Fahrzeugen individuell
angepasst werden

Boxen können später beliebig vergrössert
oder versetzt werden

Bauten werden mit oder ohne Isolation
geliefert

Einbau von Servicetüren und Fenstern nach
Bedarf

Kurze Baufrist
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